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Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
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An - siehe Verteiler  I

Betr.: Luftschutz auf dem Lande.

Bezug Ohne.

----

Infolge der Wirkung der Flugabwehr in den größeren Orten

sucht die feindliche Iuftwaffe in zunehnendem Umfange ihre Ziele

auch auf dem flachen Iande. Un diesen Angriffen wirksan begegnen

zu können, sind Maßnahmen nach anliegenden Richtlinien unverzüg-

lich durchzuführen. Insbesondere haben die geschäftsführenden

Bezirkshauptmänner - Reichsauftragsverwaltungen - dafür zu sorgen,

daß die Beauftragten der örtlichen Luftschutzleiter - siehe Ziff.

7 der Richtlinien - umgehend beschult werden.

Der Erlaß-wird im Mitteilurgsblatt des Ministeriums dos Innern

und in den Dienstnachrichten des Landcsverbandes der Land- und

Forstwirtschaft für Böhmen in Prag und für Mähron in Brünn

veröffentlicht.
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Aninse1

Ri c h t l i n i e n

über die Durchführung dos Juftschutzes auf den Lande.

1. Allgemeines.

Der Erfolg aller Luftschutziaßnohnen af den Lande ist ab-

hängig von rechtzeitiger und guter Vorbereitung und schnelleter

Durchführung. Besondere Bedeutung komnt der Ausschaltung des

Überraschungsmomentes, der Brandbekäupfung und den Bergungsmaf-

nahmen für Tiere, landwirtschaftliche Maschinen und Ernteerzeug-

nisse zu. Um Rückwirkungen auf die Ernährungsgrundlage zu begeg--

nen, wird folgendes angeordnet:

2. Führung.

Besteht ein Luftschutzort aus nehreren Geneinden, so hat

der Leiter der Ortspolizeibehörde (örtlicher Luftschutzleiter)

für jede Gemeinde, die außerhalb seines Dienstsitzes liegt,

einen "Beauftragten des örtlichen Iuftschutzleiters" zu bestim--

men, der nach seinen Weisungen die Luftschutzmaßnahmen vorzube--

reiten und durchzuführen hat. Als Beauitragte des örtlichen

Luftschutzleiters kommen nur solche Personon in Frage, die in-

folge ihrer persönlichen und beruflichen Fühigkeiten und Lei-

stungen die Gewähr dafür bieten, daß sie sowohl in der Vorbe-

reitung als auch in der Schadenbekämpfung Erfolge erzielen

werden.

Dem Beauftregten des örtlichen Luftschutzleiters unterste-

hen alle in seiner Geneinde vorhandenen Hilfseinrichtungen.

3. Gliederung:

a) Örtliche Feuerwchr.

Die Feuerwehren sind unverzüglich auf Friodenssollstärke auf-

zufüllen vnd ggfls. zu verilingen.

b) Land-]
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